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Unterrichtsordnung vom 01.01.2016 
 
1. Gebühren / pro Person 
 
Musikalische Früherziehung (monatlich) 
(ab 5 Kindern) 
 
Topolinos I   30 min/Woche:  25 EUR 
Topolinos II  35 min/Woche:  25 EUR 
Topolinos III 45 min/Woche:  25 EUR 
 
Gruppenunterricht (monatlich) 
(maximal 3 Personen) 
 
45 min / Woche 40 EUR 
Blockflöte (45 min / Woche) 25 EUR 
 
Einzelunterricht (monatlich) 
 
45 min / Woche 65 EUR 
30 min / Woche 50 EUR 
Blockflöte (30 min / Woche) 35 EUR 
 
Die Gebühr für den laufenden Monat wird 
zum ersten Werktag eines jeden Monats vom 
angegebenen Konto eingezogen. Auch für die 
unterrichtsfreie Zeit fallen Unterrichts-
gebühren an. 
 
Durch die Mitgliedschaft in der 
StadtJugendKapelle Speyer e.V. reduzieren 
sich die monatlichen Gebühren um jeweils 5 
EUR. Die Konditionen für die Vereins-
mitgliedschaft sind der gültigen Vereins-
satzung zu entnehmen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. Unterrichtszeiten 
 
Der Unterricht beginnt mit dem, auf der 
Anmeldung gewählten Datum. Die 
unterrichtsfreie Zeit richtet sich nach den 
Schulferien der öffentlichen Schulen und den 
gesetzlichen Feiertagen in Rheinland-Pfalz. 
Die Festlegung der genauen Unterrichtszeiten 
erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen 
Lehrer. 
 
3. Unterrichtsausfall 
 
Grundsätzlich besteht kein Anspruch auf 
Ersatzstunden für die vom Schüler ver-
säumten Unterrichtseinheiten. Bei Erkrankung 
oder sonstiger Verhinderung eines Schülers 
ist die jeweilige Lehrkraft rechtzeitig zu 
benachrichtigen. Bei einem Ausfall des 
Lehrers bleibt es der StadtJugendKapelle 
Speyer e.V. vorbehalten einen Ersatzlehrer 
einzusetzen oder die entfallenen Stunden 
nachzuholen. 
 
4. Kündigung 
 
Beide Vertragsparteien können jederzeit, 
ohne Angabe von Gründen und unter 
Einhaltung der Kündigungsfrist das Vertrags-
verhältnis beenden. Die Kündigungsfrist 
beträgt vier Wochen zum Quartalsende. Eine 
Kündigung bedarf in jedem Fall der 
Schriftform und ist an die Geschäftsstelle der 
StadtJugendKapelle Speyer e.V. zu richten.  
Bei Abmeldung und Wiederanmeldung 
innerhalb von 12 Wochen wird ein Ausgleich 
in Höhe von einer Monatsgebühr fällig.

 


